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Vergebliche Bekehrungs-
versuche. Judenpredigten 
in Eschwege 1647 bis 1652
von Martin Arnold

Am 5. August 1647 hatte sich auf dem Markt-
platz vor dem Eschweger Rathaus eine große 
Zahl von Juden versammelt. Alle Juden aus 
der Werra-Region waren dorthin zu einem 
zentralen christlichen Gottesdienst einbe-
stellt worden.1 Und fast alle waren dem Be-
fehl auch gefolgt. Die Männer und Jungen 
trugen eine Kopfbedeckung. Es wurde gepre-
digt und gebetet, jedoch nicht gesungen. Nur 
sehr wenige Christen waren anwesend, größ-
tenteils Pfarrer und Beamte, die die Aufsicht 
zu führen hatten. 

Unter den Anwesenden war auch der 
Eschweger Superintendent Johannes Hüt-
terodt, der am 18.8.1647 dem Konsistorium 
darüber Bericht erstattete.2 Es war die erste 
von insgesamt 28 ähnlichen Veranstaltungen, 
die bis zum 12.8.1652 in Eschwege stattfan-
den.3 Dann enden die Nachrichten über die 
sogenannten „Judenpredigten“. Sie sind kein 
Thema mehr in Hütterodts Diensttagebuch, 
das er mindestens bis zum Jahr 1660 fortführ-
te.

Solche Predigtreihen fanden auch in Kas-
sel und in Rotenburg an der Fulda statt, eben-
so in Hessen-Darmstadt.4 Über die Eschwe-
ger Judenpredigten war bisher nur wenig 
bekannt. Das neu veröffentlichte Diensttage-
buch des Superintendenten Hütterodt, aber 
auch andere bisher kaum beachtete Quellen 
ermöglichen nun eine teilweise Rekonstruk-
tion dieser Bekehrungsversuche und geben 
Einblick in die landesherrliche Judenpolitik.5 
Hierbei stellt sich eine Reihe von Fragen. 
Wie kam es zu diesen Veranstaltungen? Wer 
hatte sie angeordnet und was sollte damit 
bezweckt werden? Wer waren die Prediger? 
Mit welchen Argumenten sollten die Juden 
für den christlichen Glauben gewonnen wer-

den? Und welchen Erfolg hatten diese soge-
nannten „Judenpredigten“?

Die Judenpredigten im Kontext 
der landesherrlichen Judenpolitik

Juden besaßen in der Frühen Neuzeit keine 
Einwohner- oder Bürgerrechte. Ein Wohn- , 
Arbeits- und Aufenthaltsrecht konnten sie 
nur erlangen, wenn sie sich in ein Schutzver-
hältnis zu einem Landesherrn begaben.6 Das 
Recht zur Schutzerteilung beanspruchte der 
Landesherr für sich allein. Im Sonderfall der 
„niederhessischen Quart“ waren seit 1628 
die Landgrafen zu Rotenburg zur Ausstellung 
von Schutzbriefen berechtigt.7 Weiterhin be-
saßen in der Region Werra-Meißner auch 
viele landsässige Adlige ein Aufnahmerecht.8 

Die Rechtskraft der Schutzbriefe war zu-
nächst auf wenige Jahre beschränkt, danach 
mussten sie neu erworben werden.9 Mit 
dem Aufkommen des fürstlichen Absolutis-
mus wurden die Einzelschutzbriefe jedoch 
oft durch Generalschutzbriefe ersetzt. Das 
Schutzprivileg wurde einer größeren Gruppe 
von Juden in einem festgelegten Territorium 
erteilt und die begrenzte Laufzeit allmäh-
lich erweitert.10 Parallel dazu entwickelte 
sich eine jüdische Selbstverwaltung unter 
landesherrlicher Aufsicht („Landjudenschaf-
ten“), die nicht zuletzt für die Einziehung der 
Schutzgelder, Gebühren und Abgaben ver-
antwortlich gemacht wurde.11

Die Schutzbriefe waren eine wichtige 
Ein nahmequelle für den Landesherrn.12 Das 
wirt schaftliche Interesse der Landesherren 
und des landsässigen Adels war der wich-
tigste Grund für die Aufnahme von Juden.13 
Neben dem Erwerb von Schutzbriefen hatten 
Juden jedoch noch eine Fülle weiterer lan-
desherrlicher und kommunaler Abgaben zu 
entrichten.14

Der Erwerb eines Schutzbriefes führte je-
doch keineswegs zur rechtlichen Gleichstel-
lung mit den christlichen Untertanen. Den 
Juden blieben auch weiterhin viele Rechte 
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verwehrt. Dies betraf zum einen die Mög-
lichkeiten zur wirtschaftlichen Betätigung 
und zur Sicherung des Lebensunterhalts. In 
den Verfügungen und Ordnungen der Lan-
desherren und der Städte war genau vor-
geschrieben, welche wirtschaftlichen und 
gewerbsmäßigen Betätigungen erlaubt und 
welche verboten waren.15 Zu dem in Zünf-
ten organisierten Handwerk hatten Juden 
keinen Zutritt, denn sie waren nicht „zunft-
fähig“. Ihre Möglichkeiten waren auf Geld-
geschäfte, insbesondere die Zinsleihe, sowie 
auf den Handel beschränkt.16 Aber auch im 
Handel wachten Zünfte und Kaufmannsgil-
den darüber, dass ihre eigenen Interessen 
nicht beeinträchtigt wurden.17 In der ländli-
chen Region Werra-Meißner betätigten sich 
Juden vor allem im Hausierhandel, den sie 
neu einführten („wandelnde Läden“),18 und 
im Viehhandel. Vielfach wurde den Juden 
dabei Wucher, Bestechung und Hehlerei un-
terstellt.19 Sie durften neben ihrem eigenen 
Haus und dem Platz für die Synagoge keinen 
Boden erwerben, so dass auch den „Landju-
den“ eine landwirtschaftliche Existenz ver-
schlossen blieb.20

Zum anderen waren auch die Möglichkei-
ten der jüdischen Religionsausübung stark 
eingeschränkt. So verbot die von Landgraf 
Philipp von Hessen im Jahr 1539 erlassene 
„Judenordnung“ nicht nur jede Lästerung 
des christlichen Glaubens, sondern schrieb 
auch vor, dass sich Juden in ihrer Religions-
ausübung ausschließlich auf „Moses und die 
Propheten“ zu beziehen hätten, nicht jedoch 
auf den Talmud. Begründet wurde letzteres 
damit, dass der Talmud „die armen guthertzi-
gen Juden“ vom christlichen Glauben abhal-
te. Die Ordnung verbot ferner die Errichtung 
neuer Synagogen. Juden durften nicht mit 
Christen über Glaubensfragen diskutieren, 
sollten jedoch andererseits mit ihren Fami-
lien christliche Predigten anhören.21 Diese 
Einschränkungen zielten insgesamt darauf, 
die Verbreitung des jüdischen Glaubens zu 
verhindern und eine Bekehrung zum christ-
lichen Glauben zu befördern. Insgesamt gal-

ten Juden bestenfalls als „gelitten und gedul-
det“.22 

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
ist die Kritik an „den Juden“, ja die Juden-
feindschaft weit verbreitet. Die Städte baten 
im Jahr 1614 in einer Beschwerdeschrift den 
Landgrafen, das „hochschedlich volck der ju-
den“ aus der Landgrafschaft auszuweisen.23 
Die Nöte und Ängste des 30-jährigen Krie-
ges verstärkten wohl noch den Druck auf 
die jüdische Minderheit. Im Jahr 1640 for-
derte die Ritterschaft auf einem Landtag die 
konsequente Umsetzung der Judenordnung 
Landgraf Philipps, insbesondere eine Zinsbe-
grenzung auf 5 %.24 Im selben Jahr plädierten 
führende Theologen der Landgrafschaft für 
ein Verbot jüdischer Hausgottesdienste, ein 
Verbot des Handels an christlichen Feierta-
gen, eine Einschränkung der Kommunikation 
mit Juden und ein Arbeitsverbot für Christen 
bei Juden am Sabbat. Auch sollten sich Juden 
in der Öffentlichkeit durch ein Zeichen an der 
Kleidung kenntlich machen.25 In der benach-
barten Landgrafschaft Hessen-Darmstadt 
erließ Landgraf Georg II. im Jahr 1629 eine 
Judenordnung, die die alte Ordnung Landgraf 
Philipps noch verschärfte.26

In dieser Situation hatte auch Landgräfin 
Amalia Elisabeth von Hessen-Kassel, die seit 
dem Jahr 1637 für ihren unmündigen Sohn 
Wilhelm die Regentschaft in Kassel führte, 
bereits 1640 den Landständen versprochen, 
die Judenordnung Landgraf Philipps zu über-
arbeiten und erneut zu publizieren.27 Sie be-
riet sich darüber zunächst mit ihrem Schwa-
ger Hermann von Hessen-Rotenburg, der 
damals die sogenannte „Rotenburger Quart“ 
regierte, zu der auch Eschwege gehörte. Die-
ser empfahl ihr, die Juden durch Predigten für 
den christlichen Glauben zu gewinnen.28

Wichtigster theologischer Berater für Land-
graf Hermann war Johannes Hütterodt, der 
Superintendent an Fulda und Werra. Auch 
Hütterodt hatte als leitender Geistlicher der 
Superintendentur Rotenburg immer wieder 
mit Konflikten zu tun, die das christlich-jü-
dische Verhältnis betrafen. So beklagten sich 
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die Juden Moses und Calman aus Abterode 
am 5.1.1644 bei Hütterodt, dass ihnen der 
Pfarrer die Beschäftigung von „Sabbatsmäg-
den“ verboten habe, also von christlichem 
Personal, das den Juden die Einhaltung der 
Ruhepflicht am Sabbat ermöglichte.29 Auch 
hätten ihnen die Bauern gedroht, „sie wolten 
die Juden zum Dorff hinaus jagen.“30 Hüt-
terodt erkundigte sich daraufhin beim Kon-
sistorium, wie in der Frage der Sabbatsmägde 
zu verfahren sei. Als er keine Antwort erhielt, 
schrieb er an den Abteröder Pfarrer, er solle 
so tun „als sehe er die Sabbatsmägde nicht: 
wolte es aber so gar ärgerlich werden möch-
te ers selber an die Regirung berichten.“ Den 
Juden ließ er mitteilen, wenn sie „die mäg-
de hielten, solten sie es heimlich thun undt 
ohne ärgernis: biß zur Regirung bescheidt.“31 
Hütterodt versuchte also, den Konflikt prag-
matisch zu beschwichtigen. 

Am 1.8.1644 übersandte ihm Landgraf 
Hermann den Entwurf der neugefassten Ju-
denordnung mit der Bitte um eine Stellung-
nahme. Noch im selben Monat legte Hüt-
terodt sein Gutachten vor.32 Einige Wochen 
später, am 18.10.1644, brachte Hütterodt 
die Frage der Sabbatsmägde, aber auch die 
weitergehende Frage einer Verpflichtung der 
Juden zum Kirchgang im Konsistorium zur 
Sprache. Er drängte auf eine Entscheidung 
und fand Zustimmung für seine Auffassung, 
„1. daß sie <die Juden> nemlich zur Kyrchen 
gehen 2 undt der Christen mägde sich eusse-
ren <sich von ihnen trennen> sollen; nur ist 
der Scrupulus <das Problem> übrig, wohin 
undt wie vielmahl sie zum gottesdienst zu 
heissen.“ Hütterodt plädierte dafür, dass sie 
regelmäßig an ihrem Wohnort die Kirche be-
suchen sollten, jedoch einmal im Jahr sollte 
eine verpflichtende Zusammenkunft am Sitz 
des Metropolitans stattfinden.33

Am 5. Oktober 1646 war die neu gefasste 
Judenordnung fertiggestellt.34 Hütterodt wur-
de darüber von Landgräfin Amelia Elisabeth 
informiert.35 Im Unterschied zur Judenord-
nung Landgraf Philipps beginnt die „renovir-
te“ Ordnung nicht mit religionspolitischen 

Bestimmungen, sondern mit einer Festlegung 
des Schutzverhältnisses, insbesondere der 
Verpflichtung zum Erwerb von Schutzbrie-
fen. Neu ist die Bestimmung, dass durch die 
Beamten für jeden Ort ein jährlich zu aktu-
alisierendes Judenregister angelegt werden 
soll.36 Das an den Landesherrn zu zahlende 
Schutzgeld soll bei den Juden, die in den 
Adelsherrschaften wohnen, halb so hoch sein 
wie in den unmittelbar dem Landgrafen un-
terstehenden Orten.37 Christen dürfen nicht 
in jüdischen Häusern wohnen.38 In den Reli-
gionsbestimmungen wird festgelegt, dass die 
Juden am Sabbat nicht zusammenkommen, 
sondern in ihren Häusern bleiben sollen. Sie 
sollen „keine Bücher / so wider unsern Christ-
lichen Glauben sind / bey sich haben / keine 
Synagogen aufrichten oder halten“ und mit 
niemandem über den christlichen Glauben 
diskutieren, es sei denn mit besonders dazu 
beauftragten Pfarrern.39 An Sonn-, Fest-, Buß- 
und Bettagen sowie an Fastentagen sollen sie 
an ihren Wohnorten die christlichen Gottes-
dienste besuchen, „fleissig zuhören / unnd 
dem Gottesdienst nach eines jeden Pfarhers 
anordnung /abwarten / alles bey straff zehen 
Gülden …“40. Neu gegenüber der Judenord-
nung Landgraf Philipps ist auch die Bestim-
mung, dass die Juden „einen von gelbem 
Duch oder zeug genäheten Ring auff ihrem 
Oberkleit / sie daran haben vor den Christen 
zukennen / tragen / …“ sollen.41 Wären die 
religiösen Verbote dieser Ordnung vollstän-
dig durchgesetzt worden, hätte dies wohl das 
Ende der jüdischen Existenz in Hessen-Kassel 
bedeutet.42 

Insgesamt ist die Ordnung wesentlich um-
fangreicher als die Ordnung Landgraf Phil-
ipps. Die wirtschaftlichen und finanziellen 
Bestimmungen nehmen breiten Raum ein. 
Sie ist ein Dokument absolutistischer Staats-
auffassung.43

Am 19.10.1646 sandte Hütterodt ein „be-
dencken über den Judengottesdienst“ an sei-
nen Kasseler Kollegen Theophil Neuberger.44 
Wenig später schickte er Neuberger auch An-
regungen, wie man mit der Veröffentlichung 
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und Umsetzung der Ordnung verfahren sol-
le.45 Neuberger antwortete ihm jedoch, „daß 
an der Judenordnung der Klöpfel fehle“46, 
das heißt sie sollte nicht veröffentlicht und in 
Kraft gesetzt werden. Am 5.4.1647 riet Hüt-
terodt Landgraf Hermann, die Judenordnung 
wenigstens in der Rotenburger Quart umzu-
setzen. Doch auch Landgraf Hermann blieb 
zögerlich aus Rücksicht auf die Landgräfin 
und ihre Brüder.47

Nun folgte wohl ein Strategiewechsel. Am 
28.6.1647 wurden von der Regierung spe-
zielle Judenpredigten angeordnet.48 Es han-
delte sich um Zwangsveranstaltungen, für 
die eine Teilnahmepflicht bestand. Als Vor-
bild dienten wahrscheinlich die sogenann-
ten „Judenkonvente“, die Landgraf Georg II. 
von Hessen-Darmstadt seit dem Jahr 1642 
in Frankenberg und Nidda durchführen ließ, 
dort jedoch jeweils im Zusammenhang mit 
der Verlesung der hessisch-darmstädtischen 
Judenordnung.49 

In Kassel hielten zunächst Pfarrer Justus 
Soldan (1600–1677) in den Jahren 1647/4850 
und später Pfarrer Christoph Nöding, Pfar-
rer zu Simmershausen, eine Reihe von Ju-
denpredigten. In Rotenburg predigten der 
dortige Dekan Johannes Crollius und Pfarrer 
Heinrich Knobelius vor den versammelten 
Juden.51 Weitere Prediger waren der Roten-
burger Pfarrer Nikolaus Majus (1607–1669) 
und Conrad Johrenius, Pfarrer in Gudens-
berg.52 Doch wer übernahm diese Aufgabe in 
Eschwege?

In Eschwege waren Jacob Vogeley und 
Caspar Meyer als Judenprediger tätig.53 Voge-
ley war von 1643 bis 1656 Pfarrer in Jestädt. 
Im Pfarrerbuch des Kirchenkreises Eschwe-
ge wird er als „gelehrter Mann und eifriger 
Judenbekehrer“ bezeichnet.54 Meyer war 
Diakon in Allendorf an der Werra.55 In der 
Regel waren beide bei den Predigten anwe-
send bzw. beteiligt. Die jährliche Besoldung 
betrug vier Viertel Korn, zwei Viertel Gerste, 
zwei Viertel Hafer und 15 fl in bar.56 „Was 
vor termine zu predigen uns vorgeschrieben 
worden, haben wir einen umb den anderen 

verrichtet“, schreiben sie abschließend an die 
Regierung nach Kassel.57 

Am 30.7.1647 sandte Hütterodt den mit 
den Judenpredigten beauftragten Pfarrern ein 
liturgisches Formular für diese besonderen 
Veranstaltungen, eine Anleitung für die kon-
krete Vorbereitung und – interessanterwei-
se – eine Ermahnung zur Bescheidenheit.58 Er 
selbst also führte die Regie im Hintergrund. 
Am 5.8.1647 fand dann die bereits oben er-
wähnte erste Judenpredigt auf dem Eschwe-
ger Marktplatz statt. Erste Erfahrungen führten 
sofort zu Verbesserungsvorschlägen. Anfang 
August drängte Hütterodt seinen Kasseler 
Kollegen Theophil Neuberger, eine spezielle 
Konferenz für die Judenprediger einzuberu-
fen und dabei darüber zu beraten, wie man 
mit den Juden umgehen und sie unterrichten 
könne.59 Am 8.9.1647 stimmte die Regierung 
in Kassel einem Vorschlag Hütterodts zu, 
bei den Judenpredigten auch etliche „Capi-
teln undt psalmen Latein“ zu gebrauchen.60 
Am 26.9.1647 schrieb Hütterodt dann an 
das Konsistorium, „daß die Juden die allega-
ta <herangezogenen Bibelstellen> auß dem 
Newen Testament nicht dulden wollen.“61 

Mit den Judenpredigten wurde in Eschwe-
ge in der zweiten Jahreshälfte 1647 begonnen 
(15. August, 16. September; der 28. Oktober 
fiel aus) und im ganzen Jahr 1648 mit acht 
Terminen fortgefahren, sogar im Winter.62 
Nachdem eine Vorladung am 21.12.1648 
wegen der Kälte hatte wieder abgesagt wer-
den müssen, befahl die fürstliche Regierung 
die Judenpredigten im Winter einzustellen.63 
In einem Gespräch Hütterodts mit Landgraf 
Hermann am 25.1.1649 ging es um die Fort-
setzung der Judenpredigten, Strafen für dieje-
nigen, die die Teilnahme verweigerten, und 
„was zu thun, wofern gantz keine wirckung 
bey den Juden zu spüren“. Die Rotenburger 
Judenprediger wollten ihren Auftrag bereits 
niederlegen, nachdem ein Jude nach einer 
Predigt den Pfarrer öffentlich der Lüge be-
schuldigt hatte. Doch Hütterodt war sich mit 
Landgraf Hermann einig, dass man die Juden-
predigten fortsetzen solle, „zuvor aber alle 
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prediger der Judenschaff <sic> versamlen, Ihr 
bedencken hören undt ferner umb gewisse 
Text undt materien zu predigen vergleichen 
müsse“. Hütterodt drängte auch darauf, allen 
Judenpredigern einen Leitfaden zur Katechi-
sierung der Juden zur Verfügung zu stellen.64 
Trotz der Widerstände und Probleme ord-
nete Hütterodt an, die Judenpredigten am 
12.4.1649 fortzusetzen. Er musste Landgraf 
Hermann nach Rotenburg berichten, „wie 
das Werck ferner anzufangen. Woher das Sa-
larium <die Entlohnung> zu nehmen. Was fur 
Text undt materien tractirt. Was für gebrächen 
dabey befunden. Wie Formula Catechisandi 
zu begreiffen.“65 Noch immer hatte man of-
fensichtlich kein Konzept ausgearbeitet. Und 
die Prediger waren noch nicht bezahlt wor-
den für ihre Sonderaufgabe.66 

Im Konsistorium erkannte man den Re-
gelungsbedarf. Am 27.4.1649 wurde Hüt-
terodt zu weiteren Beratungen nach Kassel 
einbestellt. An dieser Konferenz nahm auch 
der Kasseler Superintendent Theophil Neu-
berger teil. Die wichtigsten Fragestellungen 
und Ergebnisse des Gesprächs hat Hütterodt 
in seinem Diensttagebuch notiert. Es wur-
de entschieden, dass für die Judenpredigten 
künftig nicht zwei, sondern ein Pfarrer an 
jedem Ort ausreichend sei. Die Besoldung 
solle 20 Gulden (ohne die Naturalgaben) be-
tragen. Die Predigten sollen alle sechs Wo-
chen stattfinden, bei Markttagen in Kassel 
könne jedoch davon abgewichen werden. 
Für die Predigten wurden keine bestimmten 
Bibeltexte vorgeschrieben, jedoch festgelegt, 
dass hinsichtlich der Lehre vom Messias „alle 
materien“ vorgetragen werden sollten. Die 
Predigten sollten auch in Schmalkalden ge-
halten werden, und zwar vom lutherischen 
Inspektor. Schließlich unterbreitete Hütterodt 
erneut seinen Vorschlag, eine „Formula cate-
chisandi“, also eine Art Katechismus für die 
Belehrung der Juden zu erarbeiten.67

Im Jahr 1649 fanden fünf Judenpredigten 
statt.68 Doch auch sie scheinen wenig erfolg-
reich gewesen zu sein, denn am 16.10.1649 
sprach Hütterodt mit Landgraf Hermann über 

die Vertreibung der Juden und ein Verbot der 
Synagogen.69 

Am 28.1.1650 übersandte Hütterodt eine 
Liste mit weiter offenen Fragen zu den Ju-
denpredigten an das Konsistorium, auf die 
er erst am 20.5.1650 eine Antwort erhielt.70 
Die Antwort enthält weitere wichtige Infor-
mationen über die praktischen Probleme 
der Judenpredigten. Einige Juden erschienen 
trotz Vorladung durch die Beamten nicht, 
die Juden zu Wommen erschienen sogar 
niemals. Die Mütter galten als entschuldigt, 
um zuhause die Kinder zu hüten. Krankheit 
wurde als Entschuldigung akzeptiert. Bestraft 
wurde jedoch das zu spät kommen, ebenso 
das „muhtwillige gemurmell“ während der 
Predigt. Akzeptiert wurden hingegen das 
Tragen der Kopfbedeckung und das Lesen 
jüdischer Bücher. Die Judenprediger soll-
ten „demnächst“ ihre Entlohnung erhalten. 
Die Beamten, die den Predigten beiwohnen 
mussten, sollten Bänke zum Sitzen erhalten. 
Dem Vorwurf der Korruption von Beam-
ten sollte nachgegangen werden. Auch die 
schmal kaldischen Juden sollten die Predig-
ten anhören. Die Einrichtung von Synagogen 
blieb verboten, aber das Laubhüttenfest, das 
Neujahrsfest und ähnliche Feste durften ge-
feiert werden. Mit dem Unterricht für Juden 
(„Privat Conferentzen“) könne erst begon-
nen werden, wenn ein Katechismus vorliege. 
Christen könnten in jüdischen Häusern nicht 
geduldet werden, die „Sabbatsmägde“ soll-
ten „abgeschafft“ werden. Im Übrigen befahl 
das Konsistorium die Fortsetzung der Juden-
predigten und schrieb dazu fünf Termine vor. 

Am 5.7.1651 erhielt Hütterodt endlich 
eine Lieferung von 24 Exemplaren des Ju-
denkatechismus,71 den er bei der nächsten 
Judenpredigt am 15. Juli sofort verteilte.72 Bis 
zum Jahr 1651 waren insgesamt 26 Judenpre-
digten in Eschwege gehalten worden.73 

Nachdem die Kasseler Juden schon 1651 
und dann wiederum 1652 um ein Ende der 
Judenpredigten gebeten hatten, wurden sie 
dort am 2.2.1652 eingestellt.74 In Eschwege 
jedoch erhielt Hütterodt am 9.5.1652 letzt-
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malig vom Konsistorium die Anweisung, die 
Judenpredigten fortzusetzen.75 Er leitete die 
Anweisung an die landgräflichen Beamten 
weiter und bat darum, die Juden wiederum 
einzubestellen. Am 8.8.1652 wurde Hüt-
terodt letztmalig um einen Bericht gebeten, 
ob man mit den Judenpredigten fortfah-
ren solle. Die letzte Predigt fand dann am 
12.8.1652 statt. Der Prediger Vogeley erhielt 
dafür zehn Dukaten.76

Die Theologie der Judenpredigten

Über die Inhalte der Eschweger Judenpre-
digten wissen wir nur wenig, da sie wohl 
nicht überliefert oder gar gedruckt wurden.77 
Am 31.5.1649 predigte Caspar Meyer über 
5. Mose 18,15 („Einen Propheten wie mich 
wird dir der HERR, dein Gott, erwecken aus 
dir und aus deinen Brüdern; dem sollt ihr 
gehorchen.“),78 am 9.8.1649 über Jeremia 
31 („Die Verheißung des neuen Bundes“).79 
Mehr wissen wir über die Inhalte nicht.

Die Theologie der Eschweger Judenpredig-
ten dürfte aber wohl nicht sehr verschieden 
gewesen sein von der Theologie des Judenka-
techismus, den Hütterodt im Jahr 1651 ver-
teilen ließ.80 Es handelte sich dabei, wie die 
Vorrede ausweist, um eine Auftragsarbeit des 
Konsistoriums.81 Sie zielte darauf ab, die im 
Lande wohnenden Juden „neben denen ih-
nen sonst allbereits zu gewissen zeiten ver-
ordneten Predigten / desto eher zur wahren 
Christlichen Religion und deren Erkäntnuß zu 
befördern …“82. Curtius spricht sich für die 
Duldung der Juden aus, weil er die Hoffnung 
habe, dass viele von ihnen zum christlichen 
Glauben bekehrt werden könnten. Er möchte 
mit seinem Buch nicht nur die christliche Leh-
re vom Messias aus den fünf Büchern Mose 
und aus den alttestamentlichen Prophetenbü-
chern im Zusammenhang darstellen, sondern 
auch die vermuteten Einwürfe und Gegenre-
den der Juden aus Gottes Wort beantworten.

Curtius sieht vor allem vier Gründe, wa-
rum die Juden bisher nicht bekehrt werden 

konnten. Der erste Grund sei ihr äußerliches 
Verständnis des Alten Testaments, was sich 
darin zeige, dass sie die Geheimnisse Got-
tes nur nach ihrem Verstand beurteilten. Der 
andere Grund sei der eingebildete Vorzug, 
den sie vor anderen Völkern zu haben ver-
meinten. Curtius spricht sich deshalb konkret 
für ein Verbot der „Sabbatsmägde“ aus, weil 
damit nur der „Hochmut“ der Juden gestärkt 
werde. Auch gewähre man den Juden zu vie-
le Freiheiten, etwa dass sie unter Christen in 
eigenen Häusern wohnen, eigene Grundstü-
cke und Gärten besitzen. Und man erlaube 
ihnen leider auch, sich ohne Erkennungs-
zeichen an der Kleidung unter Christen zu 
bewegen. Der dritte Grund sei der Hass auf 
die Christen, der jedoch aus ungerechter Be-
handlung entstehe. Und schließlich seien die 
Laster und Ungerechtigkeiten der Christen 
selbst eine Ursache dafür, dass sich die Juden 
vom christlichen Glauben abwenden.

Der „Katechismus“ selbst besteht aus 92 
Fragen und Antworten. Ausgehend von der 
Frage, welches die rechte Lehre vom Messias 
sei, entfaltet Curtius eine Christologie nach 
dem Muster der orthodoxen Dogmatik. Mit 
Schriftzitaten ausschließlich aus den fünf Bü-
chern Mose und aus den Propheten will Cur-
tius beweisen, dass Jesus der Messias Gottes 
ist. In Antworten auf die Fragen 3 bis 13 soll 
zunächst der Nachweis geführt werden, dass 
die Umstände der Geburt und die Zeichen 
seines Wirkens Jesus als Messias ausweisen. 
In den Fragen 14 bis 42 will Curtius bewei-
sen, dass Jesus der Messias war, und zwar als 
wahrer Mensch und wahrer Gott im Sinne 
der Zwei-Naturen-Lehre (Lehre von der Per-
son Jesu Christi). Im dritten Teil (Fragen 43 
bis 91) geht es um die Aufgaben des Messi-
as (Lehre vom Amt Jesu Christi). Curtius will 
zeigen, dass Jesus als der Messias im Allge-
meinen ein Amt als Knecht Gottes hatte, im 
Besonderen aber ein dreifaches Amt als Ho-
herpriester, Prophet und König.83

Curtius „Judenkatechismus“ war nicht ge-
eignet, einen Dialog mit Juden zu beginnen. 
Weder die Fragen noch die Antworten neh-
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men wirklich Bezug auf jüdische Glaubens-
überzeugungen. Vielmehr entfalten Fragen 
und Antworten ausschließlich die Argumente 
damaliger orthodoxer Theologie. Sollten Ju-
den dieses Buch gelesen haben, werden sie 
es wohl enttäuscht beiseitegelegt haben. 

Als weitere Quelle für die Theologie der 
Judenpredigten können vielleicht auch die 
gedruckten Predigten herangezogen werden, 
die Justus Soldan in Kassel hielt.84 Man darf 
annehmen, dass der Druck durch die Land-
gräfin gefördert wurde, um anderen Judenpre-
digern Anregungen und Hilfestellung geben. 
Hier kann nicht diese 600-seitige Predigt-
sammlung analysiert werden. Aber schon aus 
der voranstehenden Widmung an Landgräfin 
Amelia Elisabeth lassen sich wesentliche An-
nahmen von Soldans Theologie erkennen. 
Er geht aus von der Verwerfung des Volkes 
Israel und begründet dies mit dessen „blind-
heit“, mit seiner Zerstreuung unter die Völker 
und mit der „Verwüstung“ des einst frucht-
baren Landes Israel.85 Die Juden hätten Gott 
nicht erkannt, weil ihnen durch die „Decke 
der Unwissenheit“ und die „Decke der Bos-
heit“ die Augen verhüllt gewesen seien.86 Die 
Decke der Unwissenheit könne ihnen entzo-
gen werden durch die Predigt, sofern sie die 
Predigten mit Andacht hören würden. Die 
Decke der Bosheit könne ihnen jedoch nur 
Gott selbst entziehen: „Wir können wol den 
Schlüssel in diß schloß / durch die eusserliche 
predigte / fügen / Gott aber kan ihnen allein 
umbdrehen und ihr verschlossenes Hertze er-
öffnen.“87 Gott habe die Bekehrung der Juden 
verheißen.88 Das Papsttum habe die Juden mit 
seiner „Abgötterey“, seiner stolzen Pracht und 
mit seinem „Geitz“ davon abgehalten, in Jesus 
Christus den Messias zu erkennen.89 Nach-
dem dieses aber gefallen sei, werden den Ju-
den die Augen aufgehen. Man solle die Juden 
nicht wie ein „Scheusal“ oder ein „Greuel“ 
betrachten, „und etwa die irrende noch wei-
ter ver stossen“, sondern ihnen „herberge gön-
nen / für sie bitten / unnd ihre heyl suchen.“90

Auch Soldans Predigten lassen wenig 
Verständnis für jüdische Glaubensüberzeu-

gungen erkennen. Vielmehr wird aus einer 
christlich-selbstgewissen Haltung heraus das 
Judentum als blind, böse und von Gott gestraft 
dargestellt. Was werden die jüdischen Zuhö-
rer dabei gedacht und empfunden haben? 

Der Misserfolg der Judenpredigten

Die Judenpredigten waren ein fast völliger 
Misserfolg. Leider sind nur ganz wenige jü-
dische Aussagen überliefert und diese auch 
nur in christlichen Quellen. Schon im Ok-
tober 1648 sagte der Jude Isaak aus Sooden, 
als er die Vorladung für die nächste Predigt 
in vier Wochen erhielt, ob es „dan nicht ein 
ende nehmen würde, den dieses predigen 
thäte ihnen nichts.“91 Hütterodt musste Land-
graf Hermann berichten, es sei „gantz keine 
wirckung bey den Juden zu spüren“92. Als 
der Jude Hertz von Abterode von Jacob Hei-
nemann gefragt wurde, ob er sich bekehren 
wolle, erhielt Heinemann zur Antwort, Hertz 
wolle umgekehrt ihn bekehren.93 Manche 
Juden entschuldigten sich damit, dass sie zu 
dem angesetzten Termin auf Reisen seien.94 

Das gemeinsame Taufregister der Alt-
städter und der Neustädter Gemeinde in 
Eschwege verzeichnet für den Zeitraum von 
1647 bis 1651, in dem in Eschwege Juden-
predigten stattfanden, keine Taufe eines Ju-
den.95 Doch es sollte noch bis zum Jahr 1652 
dauern, bis man die Erfolglosigkeit dieser 
Bekehrungsversuche einsah. Immer wieder 
wurde über Form und Inhalte der Predigten 
diskutiert, wurde auch den Juden die Prä-
senzpflicht eingeschärft. Doch es fehlte die 
Einsicht, dass schon der Teilnahmezwang an 
diesen Veranstaltungen jegliche Öffnung für 
den christlichen Glauben verhinderte. Statt 
der Bescheidenheit, die Hütterodt empfohlen 
hatte, waren die Predigten von Hochmut ge-
genüber dem Judentum geprägt. 

In der Kirche gab es zwar immer die Er-
kenntnis, dass der Glaube nicht erzwungen 
werden kann. Auch Luthers frühe Schrift „Dass 
Jesus Christus ein geborener Jude sei“ (1523) 
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hätte Ansatzpunkte geboten, auf Zwang zu 
verzichten und die gesellschaftliche Ausgren-
zung der Juden zu beenden.96 Die Eschweger 
Judenpredigten sind jedoch ein weiteres Bei-
spiel dafür, dass dem Glauben durch Zwangs-
maßnahmen nachgeholfen werden sollte.97 

Die Hoffnung, Juden bekehren zu können, 
blieb zwar erhalten. Noch die Judenordnung 
Landgraf Karls von Hessen-Kassel aus dem 
Jahr 1679 schrieb vor, dass Juden „diejenige 
Predigten, so wir dißfalß anordnen möchten, 
besuchen, fleissig zuhören und dem Gottes-
dienst nach eines jeden Pfarrherrs Anordnung 
abwarten …“98. Für weitere Zwangspredigten 
nach dem Jahr 1652 fehlt aber bis jetzt ein 
Nachweis.99 

Nur sehr selten und vereinzelt ließen sich 
im 17. Jahrhundert Juden christlich taufen. In 
der Altstädter Kirche zu Eschwege wurde am 
30.4.1674 ein Jude getauft, der den Namen 
„Christianus“ erhielt. Bezeichnenderweise 
handelte es sich dabei aber nicht um einen 
einheimischen Juden, sondern um einen Zu-
wanderer aus Polen.100 Im Jahr 1688 feierten 
die Beamten, die Pfarrer, der Bürgermeister 
und der Rat im Rathaus die Taufe eines Ju-
den namens Friedrich Christian.101 Weiterhin 
wurde im Jahr 1696 in der Altstädter Kirche 
zu Eschwege der aus Witzenhausen stam-
mende Jude Liebman Bockolb auf den Ne-
man „Herman Friederich“ getauft.102 Dies 
blieben jedoch Einzelfälle.103 

Die weitere Entwicklung 
des kirchlichen Verhältnisses 
zum Judentum

Die Eschweger Judengemeinde hatte in den 
folgenden Jahrhunderten einen starken Zu-
wachs zu verzeichnen. Im Jahr 1690 war die 
Gemeinde auf 15 Familien angewachsen, 
bis Mitte des 18. Jahrhunderts bereits auf 26 
Familien. Im Jahr 1880 schließlich gehörten 
531 Personen zur jüdischen Gemeinde, was 
etwa 6% der städtischen Bevölkerung ent-
sprach.104 Landgraf Ernst von Hessen-Rhein-

fels-Rotenburg (1658–1693) stellte der wach-
senden Gemeinde ein Grundstück außerhalb 
der Stadtmauern zur Verfügung, auf dem 
dann bis zum Jahr 1692 eine Synagoge er-
richtet werden konnte. Mit der Hessischen 
Verfassung des Jahres 1831 wurde den Juden 
endlich die bürgerliche Gleichberechtigung 
zuerkannt.105 Das 19. Jahrhundert stand un-
ter dem Vorzeichen des wirtschaftlichen Auf-
stiegs und der gesellschaftlichen Emanzipati-
on.106 Im Jahr 1837 konnte mit dem Bau einer 
neuen repräsentativen Synagoge in zentraler 
Lage auf dem Schulberg begonnen werden. 
Und am Festzug zur Einweihung der neuen 
Synagoge nahmen neben dem Stadtrat und 
den Honoratioren der Stadt auch die Geistli-
chen der christlichen Konfessionen teil.107

Doch auch nach der bürgerlichen Gleich-
berechtigung hielten sich antijüdische Vorur-
teile, ja es entwickelte sich sogar ein neuer 
Antisemitismus.108 Der Nationalsozialismus 
zielte auf die völlige Vernichtung des Juden-
tums. Alle jüdischen Gemeinden in der Re-
gion Werra-Meißner wurden in dieser Zeit 
ausgelöscht. Leider leisteten die christlichen 
Kirchen hiergegen kaum Widerstand. Sie ver-
standen sich überwiegend selbst als Teil des 
nationalsozialistischen Staates und unterstütz-
ten diesen bei der Identifizierung von Juden.109

Erst Jahrzehnte nach dem Holocaust kam 
es in Theologie und Kirche allmählich zu 
einer Neubesinnung. Die biblische und die 
historische Überlieferung wurden kritisch 
überprüft. Nachdem einige andere Landes-
kirchen vorangegangen waren, bestimmte 
auch die Evangelische Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck das Verhältnis von Kirche und 
Judentum neu. Sie gestand die Mitverantwor-
tung und Schuld von Christen am Holocaust 
und erklärte jeglicher Art von Antisemitismus 
eine Absage. Vor allem bekannte sie sich klar 
zur bleibenden Erwählung Israels, in der sie 
ein Zeichen der Treue Gottes erkennt.110 
Eine organisierte Judenmission gibt es des-
halb innerhalb der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck und innerhalb der EKD 
nicht mehr.
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(31.7.2014).

34  Vgl. HLO II, S. 126 f; Text auch unter http://
www.digam.net/?dok=8511 (26.07.2014). 
Im Folgenden zitiert als: Judenordnung 
1646.

35  Vgl. DTB S. 603.
36  Vgl. Judenordnung 1646, S. 5.
37  Vgl. Judenordnung 1646, S. 6. Der Dif-

ferenzbetrag war wohl an die Adelsherr-
schaft zu entrichten.

38  Vgl. Judenordnung 1646, S. 7.
39  Judenordnung 1646, S. 7.
40  Judenordnung 1646, S. 8.
41  Judenordnung 1646, S. 17. 
42  So Treue (wie Anm. 14), S. 40.
43  Treue (wie Anm. 14), S. 40.
44  Vgl. DTB S. 603 (19.10.1646).
45  Vgl. DTB S. 614 (10.11.1646).
46  Vgl. DTB S. 615 (21.11.1646).
47  Vgl. DTB S. 646. Allerdings wurde die Ord-

nung im Jahr 1646 bei Jacob Gentsch in 
Kassel gedruckt und verbreitet (Exemplare 
in der HAB Wolfenbüttel, der SUB Göttin-
gen und im HStAM). Auch berief sich die 
Kirchhainer Judenschaft im Jahr 1650 in 
einem Prozess unwidersprochen auf die 
Gültigkeit dieser Ordnung. Vgl. Treue (wie 
Anm. 14), S. 38 f.
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48  Vgl. die Abrechnungen der mit Judenpre-
digten beauftragten Pfarrer (wie Anm. 3).

49  Quellen zur Geschichte der Juden im 
Hessischen Staatsarchiv Darmstadt (wie 
Anm. 12), S. 487 Nr.1837; vgl. dazu Treue 
(wie Anm. 14), S. 171 f. 

50  Diese Predigten bzw. ihre Entwürfe oder 
Überarbeitungen wurden gedruckt unter 
folgendem Titel: Entdeckunge und fürstel-
lung Der Bundsladen und Gnadenstuels 
deß alten Testaments. Das ist: Gründliche 
Außführunge und Kräfftige Beweißthume 
in zwantzig zweyen Reden begriffen/ daß 
Jesus Christus/ der Sohn Gottes … der 
rechte versprochene Messias … sey … 
/ … in Truck gegeben/ Durch Justum Sol-
danum … Cassel: Mencke; Cassel: Scha-
dewitz, 1650, [16] Bl., 602 S., [1] Bl. ; 4° 
(VD 17 3.308129L). Exemplar in der SUB 
Göttingen mit der Signatur: 8 TH TH II, 
130/11. Vgl. Horwitz, Ludwig: Die Juden-
predigten unter Amelia Elisabeth, Land-
gräfin von Hessen, in: Jüdische Wochen-
zeitung für Cassel, Hessen und Waldeck 4 
(1927), S. 2 f.

51  Vgl. die Abrechnungen der mit Judenpre-
digten beauftragten Pfarrer (wie Anm. 3).

52  Vgl. die Abrechnungen der mit Judenpre-
digten beauftragten Pfarrer (wie Anm. 3). 
Der Ort, an dem diese beiden predigten, 
geht aus der Quelle leider nicht hervor. 
Johrenius hatte im Jahr 1641 in Bremen 
studiert. Vgl. Die Matrikel des Gymnasi-
ums illustre in Bremen 1610–1810. Bearb. 
von Thomas Otto Achelis und Adolf Börtz-
ler, Bremen 1968, S. 71 Nr. 46.

53  Vgl. DTB S. 1063 (10.2.1652); Abrech-
nungen der mit Judenpredigten beauftrag-
ten Pfarrer (wie Anm. 3).

54  Pfarrerbuch des Kirchenkreises Eschwege 
(unveröffentlicht). Typoskripte im Evange-
lischen Dekanat Eschwege und im Lan-
deskirchlichen Archiv in Kassel. – Vogeley 
war zuvor Pfarrer in Florenberg bei Fulda 
gewesen, dann in Oechsen in der thü-
ringischen Rhön und in Schemmern bei 
Waldkappel.

55  Vgl. DTB S. 384.
56  Vgl. Abrechnungen der mit Judenpredig-

ten beauftragten Pfarrer (wie Anm. 3).
57  Vgl. Abrechnungen der mit Judenpredig-

ten beauftragten Pfarrer (wie Anm. 3).
58  „1. formula ceremonis 2. Methodus in-

stitutionis, 3 undt ein Memorial neben – 
ermahnung zur bescheidenheit.“ (DTB 
S. 663)

59  DTB S. 737.
60  DTB S. 670.
61  DTB S. 674.
62  Vgl. Abrechnungen der mit Judenpredig-

ten beauftragten Pfarrer (wie Anm. 3).
63  Vgl. DTB S. 759.
64  DTB S. 776.
65  DTB S. 800.
66  DTB S. 803.
67  DTB S. 808.
68  Vgl. Abrechnungen der mit Judenpredig-

ten beauftragten Pfarrer (wie Anm. 3).
69  „de expellendis Judeis … de prohibendis 

Synagogis“ (Vgl. DTB S. 859). Wenige Tage 
später, am 24.10.1646, forderte auch die 
Ritterschaft, „daß die Juden wo nicht aus 
dem Lande, jedoch aber auß den Stätten 
möchten abgeschafft werden, und waß 
vor Juden auf dem Lande plieben sollten, 
sich der alten Judenordnung gemäß halten 
möchten.“ (Hessen-Kasselische Landtags-
abschiede 1649–1798. Hg. und eingelei-
tet von Günter Hollenberg, Marburg 1989 
(Veröffentlichungen der Historischen Kom-
mis sion für Hessen 48,3), S. 5). 

70  Vgl. die Antwort des Konsistoriums vom 
20.5.1650 auf die Gravamina, die Johan-
nes Hütterodt am 28.1.1650 übersandt 
hatte (KKA ESW Best. 3 Nr. 1204). Das 
Schreiben ist wegen einiger Fehlstellen 
nicht vollständig lesbar.

71  Vgl. DTB S. 1025.
72  Vgl. DTB S. 1027.
73  Vgl. Abrechnungen der mit Judenpredig-

ten beauftragten Pfarrer (wie Anm. 3).
74  Vgl. Cohn (wie Anm. 14), S. 75; Brunner 

(wie Anm. 4), S. 579.
75  Vgl. DTB S. 1081.
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76  Vgl. DTB S. 1100.
77  Weder von Caspar Meyer noch von Jacob 

Vogeley sind in VD 17 Judenpredigten 
verzeichnet.

78  Vgl. DTB S. 830.
79  Vgl. DTB S. 850.
80  Curtius, Sebastian: Kleiner JudenCatechis-

mus/ Das ist: Christlicher Bericht von dem 
Messia/ wie derselbe nach seiner Zukunfft/ 
Person und Ampt in den Schrifften Mosis 
und der Propheten zu Heylsamer und see-
liger Erkändtnüß beschrieben wird / Auff 
begeheren Gestellet und in Truck verfer-
tiget Durch Sebastianum Curtium … Cas-
sel : Schadewitz, 1650 60 Bl. ; 8°; VD17 
23:278792F (Fundort: HAB Wolfenbüttel 
526.2 Quod.). Über Curtius vgl. http://
de.wikisource.org/wiki/ADB: Curtius,_Se-
bastian.

81  Das Buch beginnt mit einer Vorrede des 
Landgrafen Wilhelm VI. von Hessen-Kas-
sel, der erst kurz zuvor am 25.9.1650 die 
Regierungsgeschäfte von seiner Mutter 
Amalie Elisabeth übernommen hatte. Da-
rin wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass es sich um eine Auftragsarbeit han-
delt. Curtius erhält für den Judenkatechis-
mus ein Druckprivileg über einen Zeit-
raum von zehn Jahren. 

82  Bl. A IIa.
83  Die Lehre vom dreifachen Amt geht wohl 

auf Calvin zurück. Vgl. Calvin, Johannes: 
Unterricht in der christlichen Religion. 
INSTITUTIO CHRISTIANAE RELIGIO-
NIS. Nach der letzten Ausgabe übersetzt 
und bearbeitet von Otto Weber, Neukir-
chen-Vluyn 61955/1997, S. 307–312.

84  Soldan, Justus: Titel: Entdeckunge und für-
stellung Der Bundsladen und Gnadenstuels 
deß alten Testaments. Das ist: Gründliche 
Außführunge und Kräfftige Beweißthu-
me in zwantzig zweyen Reden begriffen/ 
daß Jesus Christus/ der Sohn Gottes … der 
rechte versprochene Messias … sey …, 
Erscheinungsort: Cassel Erscheinungsjahr: 
1650 (VD17  3:308129L)(Im Folgenden zi-
tiert nach der Seitenzählung von http://gdz.

sub.unigoettingen.de/dms/load/img/?PPN 
= P P N 7 5 8 1 2 0 8 6 9 & D M D I D = & L O -
GID=LOG_0002&PHYSID=PHYS_ 0008; 
abgekürzt: Entdeckungen)

85  Vgl. Entdeckungen, S. 14.
86  Vgl. Entdeckungen, S. 18.
87  Entdeckungen, S. 20 f.
88  Vgl. Entdeckungen, S. 21.
89  Vgl. Entdeckungen, S. 24.
90  Entdeckungen, S. 29.
91  DTB S. 754. 
92  DTB S. 776 (25.1.1649).
93  Vgl. DTB S. 830 (31.5.1649). Über Jacob 

Heinemann ist mir nichts Näheres be-
kannt.

94  Dies geht aus einem Befehl der fürstlichen 
Regierung vom 8.7.1649 hervor, „daß 
von den Juden keine entschuldigung we-
gen der Reise angenommen werden solle, 
sondern sie sich uff bestimpte Tage ein-
heimisch halten undt erscheinen müßen.“ 
(DTB S. 850).

95  Kirchenbuch der Neustädter Gemeinde zu 
Eschwege 1583–1680.

96  Vgl. WA 11, S. 314–336.
97  Die Judenpredigten setzen eine hessische 

Tradition fort, den rechten Glauben durch 
eine Mischung von Überzeugungsarbeit 
und Zwangsmaßnahmen durchzusetzen. 
Dies kennzeichnete auch die mauritiani-
sche Reform zu Beginn des Jahrhunderts. 
Vgl. Martin Arnold: Die mauritianische 
Reform in Eschwege. Landesherrliche Kon-
fessions politik und bürgerschaftlicher Wi-
derstand, in: ZHG 111 (2006), S. 63–84.

98  Zitiert nach Battenberg (wie Anm. 9), 
S. 109.

99  Vgl. Cohn (wie Anm. 14), S. 75
100  „Christianus, ein gebohrner Jude getaufft, 

gnant Daniel Fisch von Posen aus pohlen 
bürtig, desen pathen sind die sämtlichen 
Gülden und Zünffte alhiero gewesen.“ 
(Kirchenbuch der Altstädter Gemeinde zu 
Eschwege 1657–1689, S. 239). Über die 
Pogrome gegen Juden in der Ukraine im 
Jahr 1648 und im schwedisch-polnischen 
Krieg (1654–1660), die eine Massen-
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migration von Ost nach West auslösten, 
vgl. Breuer (wie Anm. 10), S. 100.

101  Vgl. Fritsche, Herbert: 1688 durfte 
Eschweges jüdische Gemeinde ihre ers-
te Synagoge errichten, in: Werra-Rund-
schau 24.12.1987, S. 6. Diese Taufe ist 
in den Eschweger Taufregistern nicht ver-
merkt. Im Kirchenbuch Grebendorf-Frie-
da 1660–1719 ist jedoch am 18.12.1690 
„Friedrich Christian, der getaufte Jude“ als 
Vater eines getauften Kindes verzeichnet. 
Auch das Kind hatte wiederum mehrere 
prominente Paten. Vgl. Kirchenbuch Gre-
bendorf-Frieda 1660–1719.

102  Kirchenbuch der Alstädter Kirchenge-
meinde (Freundlicher Hinweis von Karl 
Kollmann).

103  Eine Übersicht über alle Judentaufen im 
17. Jahrhundert gibt Friedrich (wie Anm. 4), 
S. 150–163. Danach scheinen die Judentau-
fen gegen Ende des Jahrhunderts etwas zu-
genommen zu haben. Die meisten Taufen 
erfolgten in Hamburg und in Frankfurt.

104  Vgl. Hellwig (wie Anm. 1), S. 82. 
105  Vgl. Verfassungs=Urkunde vom 5ten Janu-

ar 1831, besonders § 20, 29 und 30, in: 
Sammlung von Gesetzen, Verordnungen, 
Ausschreiben und anderen allgemeinen 
Verfügungen für Kurhessen. Bd. 6 (1831–
1833), Cassel o. J., S. 1–27.

106  Vgl. Zimmer, Anna Maria: Juden in 
Eschwege. Entwicklung und Zerstörung 
der jüdischen Gemeinde, Eschwege 1993, 
S. 23–57.

107  Vgl. Fritsche (wie Anm. 101), S. 6.
108  Vgl. etwa den erstmals im Jahr 1887 erschie-

nenen und dann in 49 Auflagen verbreite-
ten Antisemiten-Katechismus von Theodor 
Fritsch (Über Fritsch http://de.wikipedia.
org/wiki/Theodor_Fritsch (31.7.2014)).

109  Vgl. Arnold, Martin: Kirche in der Regi-
on Werra-Meißner. Strukturen von den 
Anfängen bis zum Jahr 2014, Darmstadt 
2014 (Quellen und Studien zur Hessi-
schen Kirchengeschichte 25), S. 154 f.

110  Erklärung der Landessynode der Evange-
lischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

zum Verhältnis von Christen und Juden 
vom 26. November 1997. 


